
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/7/28 93/09/0315
 JUSLINE Entscheidung
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Index

L22003 Landesbedienstete Niederösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §7 Abs1;

BDG 1979 §47;

DPL NÖ 1972 §28a;

VwRallg;

Rechtssatz

Unbefangenheit iSd § 28a DPL NÖ 1972 (ebenso § 47 BDG 1979) liegt nach dem Sprachgebrauch dann vor, wenn ein

Beamter in der Lage ist, eine objektive (sachliche), unparteiische Entscheidung zu tre?en. Befangenheit liegt uU schon

vor, selbst wenn die mangelnde Objektivität nicht nachgewiesen werden kann. Die Zweifel an der Objektivität müssen

allerdings durch wichtige Gründe hervorgerufen sein.
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